
 

Abtretungserklärung zugunsten des Kfz-Sachverständigen 

Vers. des Unfallgegners: 

Versicherungsscheinnummer: 

Schadennummer: 

Versicherungsnehmer: 

(Unfallgegner) 

Kennz. des Unfallgegners: 

Schadentag / Schadenort: 

Name des Geschädigten: 

Gutachten-Nr.: 

Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles beauftrage ich das oben genannte Kfz-Sachverständigenbüro, ein Gutachten zur Schadenhöhe zu erstellen. Das 
Sachverständigenbüro berechnet sein Honorar in Anlehnung an die Schadenhöhe gemäß Honorartabelle des Sachverständigenbüros zzgl. erforderlicher Nebenkos-
ten. 

Ich trete hiermit meinen Schadensersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Sachverständi-
genbüros – bzw. Nettoendbetrages bei Vorsteuerabzugsberechtigung – unwiderruflich erstrangig erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des unfallbe-
teiligten Fahrzeuges an das Kfz-Sachverständigenbüro ab. 

Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar an das von mir beauftragte Sachverständigenbüro zu zahlen. 

Das Kfz-Sachverständigenbüro ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und den erfüllungshalber abgetretenen Anspruch auf Erstattung 
der Sachverständigenkosten gegenüber den Anspruchsgegnern im eigenen Namen geltend zu machen. Durch diese Abtretung werden die Ansprüche des Kfz-
Sachverständigenbüros aus dem Sachverständigenvertrag gegen mich nicht berührt. Es kann die Ansprüche gegen mich geltend machen, wenn und soweit der 
regulierungspflichtige Versicherer keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet. 

Einwilligung Datenschutz 

 
Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung des von mir beauftragten Schadengutachtens an die von mir 
beauftragte Reparaturwerkstatt und die von mir beauftragte Anwaltskanzlei sowie an die regulierungspflichtige Versicherung zum Zwecke der Schadenregulierung wei-
tergeleitet werden. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem beauftragten Sachverständigen widerrufen.  

Nur bei Auftragserteilung außerhalb der Geschäftsräume 

Wird der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des oben genannten Sachverständigenbüros geschlossen, haben Kunden, die Verbraucher sind, ein 14-tägiges Widerrufsrecht. 
Über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts ist der Kunde vor Erteilung des Auftrages separat informiert worden. 

 

Ich bestätige, dass ich die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular erhalten habe. 

Erklärung des Kunden zur Ausführung der beauftragten Arbeiten vor Ablauf der Widerrufsfrist: 

In Kenntnis der Widerrufsbelehrung fordere ich das beauftragte Sachverständigenbüro auf, mit der Gutachtenerstellung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist zu begin-
nen. Mir ist bewusst, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer mein Widerrufsrecht verliere. Mir ist weiter bewusst, dass ich für den Fall, 
dass ich vor vollständiger Vertragserfüllung den Vertrag widerrufe, für die bis zum Widerruf bereits erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu leisten habe.  

Ich bin Vorsteuerabzugsberechtigt:  Ja  Nein 

Kfz-Lackierermeister Eugen Hanswin 

Gneisenaustr. 14 

56073 Koblenz 

Telefon 0261-5792636 
Fax 0261-92189195 
Mobil 0176-20927874 

E-Mail sv-rada@gmx.de 

 
 

Datum Unterschrift des Geschädigten 

mailto:sv-rada@gmx.de


Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kfz-Sachverständigen-Büros RADA Gültig ab 01.01.2018 

Bei Beratungen oder Gutachten nach Zeitaufwand wird ein Stundensatz von derzeit € 85,00 zuzüglich 19% MwSt. (€ 16,15), brutto  
€ 101,15 berechnet. 

1. Auftragserteilung 

Der Auftrag zur Gutachtenerstellung bei Haftpflicht-/ Kasko-Schäden ist in der Regel schriftlich zu erteilen, aber auch mündlich bzw. 
fernmündlich aufgegebene und so entgegengenommene Aufträge gelten als verbindlich. Der Auftraggeber hat das Schadenausmaß 
und den Schadenhergang möglichst umfassend und wahrheitsgemäß zu erläutern, um eine ordnungsgemäße Schadenaufnahme zu 
ermöglichen. Alt- bzw. Vorschäden sind unaufgefordert vom Auftraggeber zu benennen bzw. aufzuzeigen. Nachteile aus unrichtigen 
Angaben oder durch Verschweigen von Tatsachen durch den Auftraggeber gehen zu Lasten des Auftraggebers. Angeforderte Scha-
den- bzw. Fahrzeugunterlagen sind vom Auftraggeber unverzüglich beizubringen und vorzulegen. Nachteile wegen verspätet oder 
nicht eingegangener Dokumente gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers. 

2. Zahlungsbedingungen 

Die Zahlungen sind auf das auf den Rechnungen angegebene Konto zu leisten. 

Kontoinhaber: Eugen Hanswin, 

Kontonummer: 521698601 

Bank: Volksbank RheinAhrEifel eG 

BLZ: 57761591 

IBAN: DE05577615910521698601 

BIC: GENODED1BNA 

3. Sachverständigen-Honorar 

Das Sachverständigenhonorar berechnet sich bei Haftpflicht- und Kaskogutachten auf Grundlage der Schadenhöhe. Das Sachver-
ständigenhonorar berechnet sich jeweils aus einem Grundhonorar sowie Nebenkosten. Das Grundhonorar beinhaltet eine Mischkal-
kulation. Die Honorartabelle des Auftragnehmers kann in den Geschäftsräumen des Auftragnehmers eingesehen werden. Als Scha-
denhöhe sind im Reparaturfall die ausgewiesenen Reparaturkosten, ggf. zuzüglich einer merkantilen Wertminderung, maßgebend. 
Bei Totalschaden ist der Wiederbeschaffungswert (Brutto) des Fahrzeuges unmittelbar vor dem Schadensereignis die Berechnungs-
grundlage. 

4. Differenzvergütungsklausel 

Erfolgt nach der Tätigkeit als Privatsachverständiger eine weitere gerichtliche zu Beweissicherungszwecken - entweder als Zeuge, 
sachverständiger Zeuge oder auch gerichtlicher Sachverständiger - so wird die Differenz fällig zwischen der gerichtlichen Entschädi-
gung und dem Honorar gemäß § 3 dieser AGB. 

5. Mehrwertsteuer 

Sämtliche aufgeführten EUR-Beträge verstehen sich immer ohne die jeweils gültige Mehrwertsteuer. 

6. Rechnungsprüfungsberichte / Nachbesichtigungen 

Rechnungsprüfungsberichte und Nachbesichtigungen gelten grundsätzlich als neue Aufträge und werden mit 25% des sich aus der 
Honorartabelle ergebenden Grundhonorars zzgl. Nebenkosten abgerechnet. Die gefertigten Fotografien werden mit € 2,50 pro Stück 
berechnet; liegen dem Gutachten mehrere Fotosätze bei, werden die Folgeabzüge mit € 1,60 berechnet. 

7. Stornierungen 

Auftragsstornierungen sind schriftlich, per Telefax oder E-Mail mitzuteilen. Stornierungskosten werden pauschal mit € 100,00 zzgl. 
19% MwSt. (€ 19,00), brutto €119,00 berechnet und sind unmittelbar fällig. Nach Beginn der Auftragsdurchführung wird der vollstän-
dige Rechnungsbetrag fällig. 

8. Gutachtenerstellung 

Der Auftraggeber erhält, falls nicht anders vereinbart, das Gutachten in 2 Ausfertigungen, bestehend aus einem Original mit Licht-
bildanhang und einer Kopie. Eine weitere Kopie und der Lichtbildnegativsatz verbleiben beim Sachverständigen. Form, Gliederung 
und Inhalt der Gutachten für Haftpflicht- und Kaskoschäden entsprechen den Richtlinien des Institutes für Sachverständigenwesen. 
Änderungen infolge abweichender Rechtsvorschriften bleiben vorbehalten. Der Auftragnehmer ist vom Verband freier Kfz-
Sachverständiger e.V. (VfK) geprüfter und anerkannter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und Bewertung. Der Auftraggeber 
hat die Möglichkeit, sich bei Streitfällen auch an die Geschäftsstelle des VfK, Hindenburgstr. 269, 41065 Mönchengladbach zu wen-
den. Tel. 0211 451077, Fax: 0211 451078. 

9. Gutachtenversand 

Der Versand der Gutachten an den Auftraggeber oder auf Wunsch des Auftraggebers an Dritte, erfolgt auf Risiko des Auftraggebers. 

10. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist das Amtsgericht Koblenz. 

11. Schlussbestimmung 

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Zusatz 
bei Kfz-Bewertungen: Bei Bewertungen von Kraftfahrzeugen und Kfz-Anhängern ist der AG verpflichtet, das Kfz-
Sachverständigenbüro RADA bzw. seinen Mitarbeitern vor Erstellung des Gutachtens die die Verkehrssicherheit betreffenden 
Mängel, ihm bekannte versteckte Mängel, sowie vorausgegangene Unfälle an dem zu prüfenden Fahrzeug oder Kfz-Anhänger 
mitzuteilen. Die zum Fahrzeug bzw. Kfz-Anhänger gehörenden Papiere (Fahrzeugbrief, -schein, Betriebserlaubnis, Prüfbuch, 
Anmeldebescheinigung der Verwaltungsbehörde) sind - soweit vorhanden - vorzulegen; ebenso Originalrechnungen über In-
standsetzungen, insbesondere Aufwendungen auszuweisen. Etwaige Einsprüche gegen die Höhe der Bewertung sind unter Bei-
fügung des Gutachtens schriftlich innerhalb einer Woche an das Kfz-Sachverständigenbüro RADA zu richten. Der Versand der 
Bewertungen erfolgt im Regelfall per Nachnahme, Ausnahmen bedürfen der Absprache mit dem Auftragnehmer. 


